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Lirmschutz Katharinenstrasse

Die Bahn hat aus der Informationsveranstaltung fur die Larmschutzwand in Moisling bzw. St.
Lorenz Sud im vergangenen Jahr mitgenommen, dass der Larmschutz im Bereich der Kathari-

nenstrale idealerweise nicht in Form einer Larmschutzwand umgesetzt wird.

Die Katharinenstralle liegt in der Pufferzone des UNESCO-Welterbes ,LUbecker Altstadt®. Sie
ist gepragt von beeindruckenden Sichtbeziehungen auf die Lubecker Altstadtsilhouette. Dies gilt
nicht nur fir den Strassenverlauf parallel zu den Bahngleiseﬁ'; sondern auch flr die orthogonal
darauf zulaufenden Verbindungsstralienvon der Schwartauer Allee. Im Interesse des Weltet-
bes soliten diese Blickbeziehungen unbédingt erhalten bleiben und nicht durch Larmschutz-
wande verstellt werden. Auch von Blrgerseite wurde auf der Informationsveranstaltung der
Wunsch nach einer freien Sicht auf die Altstadt von der Katharinenstrafie formuliert.

Transparente Larmschutzwande sind aufgrund der vergrauenden Alterung der Transparenz,
den Kosten fur die dauerhaften Pflege aufgrund von Luftverschmutzung und Veralgung sowie
der Beschadigung der Transparenz durch Graffiti an diesem Ort keine L(':‘)sung.

~Sollte die Stadt auf eine Larmschutzwand an der Katharinenstralle verzichten wollen, wirden
passive Schallschutzmafinahmen greifen. Laut Auskunft der Bahn, werden die Eigentimer der
betroffenen Immobilien hierzu bis zu 3 x angeschrieben. Die Bahn {ibernimmt 75 % der Kosten
fur die durch ein von ihr erstelltes Gutachten ermittelten Larmschutzma@nahmen an den Privat-
immobilien (Fenster, Dammung etc.). Die ,Teilnahme® ist freiwillig, die Umsetzung ist in 2-3 Jah-
ren geplant.

Die Bahn bittet um eine kurze schriftliche Bestatigung, falls die Hansestadt Libeck aufgrund der
Blickbeziehungen zur Altstadt / Welterbe auf die LArmschutzwand verzichten méchte. Ein ent-
sprechendes Schreiben wird von der Verwalfung aufgesetzt.



	Anlage  1 TOP 4.3 - Lärmschutz Katharinenstraße

